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Thema: Jugend und Strafrecht – »Brennpunkt
Hamburg«, anläßlich des Jugendgerichtstags

LETZTE SEITE

durch die Mitwirkung von Sozialar-
beitern der Erwachsenengerichtshil-
fe bei der Haftentscheidung.

Als Forschungsmethode nutzt er
eine umfangreiche Aktenanalyse,
zahlreiche standardisierte Inter-
views mit Staatsanwälten, Haftrich-
tern und Gerichtshelfern sowie
eine Bestandsaufnahme der bishe-
rigen Praxis der Haftentschei-
dungshilfe in den alten Bundeslän-
dern. Der Anhang des Forschungs-
berichts beinhaltet den bei der Un-
tersuchung verwandten Aktenana-
lysebogen und die Interwiewbögen
sowie zahlreiche ergänzende tabel-
larische Darstellungen.

Schon am Anfang der Untersu-
chung mußte Geiter feststellen, daß
die Gerichtshilfe in Nordrhein-
Westfalen bislang kaum mit der
Aufgabe als HEH/HVH befaßt war.
Der zunächst sehr praxisnah ge-
plante Forschungsansatz wurde in-
folgedessen schon in diesem frühen
Stadium aufgegeben. Die vermute-
ten »Hochburgen« der HEH/HVH,
auf deren Erfahrungen das For-
schungsvorhaben aufbauen sollte,
konnten nicht entdeckt werden.
Aus einer dazu durchgeführten Vor-
untersuchung ergab sich, daß die
Gerichtshilfe in Nordrhein-Westfa-
len insgesamt (ohne zeitliche Be-
grenzung) erst in neun Fällen als
Haftentscheidungshilfe tätig gewor-
den war. Im Jahre 1989 wurde sie le-
diglich in 28 Fällen, die einen Zu-
sammenhang mit Untersuchungs-
haft aufwiesen, um Mitwirkung ge-
beten, davon vor Anklageerhebung
noch seltener (sieben Fälle) als da-
nach (21 Fälle). Es verwundert da-
her nicht, daß die Hauptforschungs-
frage negativ beantwortet wurde.
Die dringend gebotene Reduktion
der Untersuchungshaft wird danach
derzeit in Nordrhein-Westfalen nur
in sehr geringem Maße durch die
verstärkte Mitwirkung der Gerichts-
hilfe erreicht. Dies beruht zu einem
großen Teil darauf, daß Staatsanwäl-
te und Haftrichter in Nordrhein-
Westfalen nicht bereit sind, die Ge-
richtshilfe mit den Aufgaben als
HEH/HVH zu betrauen.

Dieser entmutigenden Feststel-
lung fügt der Autor im Rahmen der

Interpretation der Untersuchungs-
ergebnisse einige Ansätze zur För-
derung der Einbeziehung der Ge-
richtshilfe in den Haftentschei-
dungsprozeß hinzu, welche kri-
tisch diskutiert werden. Darunter
fallen zum Beispiel die Intensivie-
rung werbender Tätigkeiten sowie
ein Initiativrecht der Gerichtshilfe,
Weisungen durch die Behördenlei-
ter der Staatsanwaltschaften oder
Verfügungen auf ministerieller
Ebene. Diese Maßnahmen bewertet
Geiter jedoch als wenig erfolgver-
sprechend und weist hier auf Er-
fahrungen anderer Bundesländer
hin. Auch bringt wohl eine gesetzli-
che Regelung bezüglich der Beauf-
tragung der Sozialarbeiter durch
die Justiz keine langanhaltenden
Innovationen auf diesem Gebiet.
Zunächst müßten Vorurteile auf
beiden Seiten abgebaut werden,
was nach Geiter durch eine gezielte
Information schon während der
Ausbildung von Juristen und Sozi-
alarbeitern und durch eine ständige
Fortbildung aller Beteiligten er-
reicht werden kann. Desweiteren
weist er zu Recht darauf hin, daß
schon der Name »Gerichtshilfe«
besagt, daß ihre Mitarbeiter der Ju-
stiz mit Hilfe zur Seite stehen sollen
und auch können und nicht ledig-
lich die Interessen des Tatverdächti-
gen vertreten.

Nach der Lektüre des Forschungs-
berichts bleibt die Hoffnung, daß
möglichst viele Juristen der Strafju-
stiz sowie die für Ausbildungs- und
Prüfungsordnungen Verantwortli-
chen in den Ministerien auch
außerhalb der Landesgrenzen von
Nordrhein-Westfalen diese interes-
sante Untersuchung lesen. Viel-
leicht kommt es dann über zahlrei-
che Lippenbekenntnisse von Staats-
anwälten und Haftrichtern hinaus
tatsächlich zu einer erfolgreichen
Zusammenarbeit mit den Sozialar-
beitern der Gerichtshilfe.
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